
Freistellungsaufträge müssen
gebührenfrei verwaltet werden 
Das Bundesverfassungsgericht (BvR) entschied: 
Die Verwaltung von Freistellungsaufträgen muss gebü hrenfrei
erfolgen. 
Anmerkung: 
Trotzdem zeigen sich  Banken und Sparkassen recht  erfindungs-
reich, wenn es um die Erhebung neuer; zum Teil auch origineller
Gebühren geht. 
So wird mitunter auch ein Obolus für die Verwaltung von Freistel-
lungsaufträgen gefordert. 
Bekanntlich  können  Anleger  mit  solchen  Papieren  die  Quel-
lensteuer  auf  Zinserträge  und Dividendeneinnahmen bis  zum ei-
genen Sparerfreibetrag und der  Werbungskosten-Pauschalen (ab
2004: pro Person und Jahr 1421 EUR) vermeiden. 
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